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BEKANNTMACHUNGEN

PLAN ÜBER DIE GEMEINSCHAFTLICHEN 
UND ÖFFENTLICHEN ANLAGEN IN DER 
FLURBEREINIGUNG (PLAN NACH 
§ 41 FLURBEREINIGUNGSGESETZ) 
VORPRÜFUNG DES EINZELFALLS NACH 
DEM GESETZ ÜBER DIE UMWELTVER-
TRÄGLICHKEITS-PRÜFUNG (UVPG)
Bezirksregierung Düsseldorf    
Flurbereinigungsbehörde -Dezernat 33-    

Flurbereinigung Krefeld-Oppum | Az.: 33 – 7 17 04
 
Dienstgebäude | Croonsallee 36 – 40 | 41061 Mönchengladbach
Tel.: 0211/475-9864 | FAX: 0211/475-9791

In der Flurbereinigung Krefeld-Oppum ist beabsichtigt, ca. 5 km 
Wirtschaftswege auszubauen.

Aufgrund einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß §§ 
3a und 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der derzeit gültigen Fassung wird festgestellt, dass ei-
ne Umweltverträglichkeitsprüfung für die vorgenannten Maßnah-
men nicht erforderlich ist, weil das Flurbereinigungsverfahren 
insgesamt gesehen keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen haben wird. 

Das Ergebnis dieser Untersuchung kann bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf, Dezernat 33, Croonsallee 36 – 40, 41061 Mönchen-
gladbach, während der Dienststunden (8:00 – 12:00 Uhr und 
13:00 – 15:30 Uhr) eingesehen werden. Vorherige Anmeldung 
unter der oben genannten Rufnummer wird erbeten.

Mönchengladbach, 26.09.2023
Im Auftrag
(LS) 
gez. Falk Engelmann

MITTEILUNG ÜBER DEN ABLAUF ODER 
DAS ERLÖSCHEN VON NUTZUNGSRECH-
TEN AN WAHLGRABSTÄTTEN    

Die Nutzungsrechte an den nachstehend aufgeführten Wahl-
grabstätten sind abgelaufen oder nach § 15 Abs. 5 Friedhofs-
satzung erloschen. Falls diese Wahlgrabstätten für weitere 
Beerdigungen genutzt werden sollen, werden die Nutzungsbe-
rechtigten oder deren Rechtsnachfolger hiermit nach § 17 Abs. 
4 Friedhofssatzung in Verbindung mit entsprechender Anwen-
dung des § 36 Abs. 7 Friedhofssatzung öffentlich aufgefordert, 
den Wiedererwerb sofort – spätestens jedoch innerhalb von 
drei Monaten nach dieser Bekanntmachung – beim Kommu-
nalbetrieb Krefeld AöR, Fachabteilung Friedhöfe, Heideckstraße 
127, 47805 Krefeld schriftlich zu beantragen. Anderenfalls be-
steht kein Nutzungsrecht und die Nutzungsberechtigten oder 
deren Rechtsnachfolger sind nach § 43 Abs. 3 S. 1 Friedhofssat-
zung verpflichtet, die auf der Grabstätte befindlichen Grabmale 
und sonstige bauliche Anlagen zu entfernen. Wird dieser Auffor-
derung innerhalb der vorgenannten Frist nicht Folge geleistet, 
ist der Kommunalbetrieb Krefeld AöR berechtigt, die Grabmale 
und sonstigen baulichen Anlagen nach § 43 Abs. 3 S. 2 Fried-
hofssatzung im Wege der Verwaltungsvollstreckung abräumen 
zu lassen. Eine Aufbewahrungspflicht besteht nach § 43 Abs. 3 
S. 3 Friedhofssatzung nicht.

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des ge-
nannten letzten Verstorbenen sind angegeben:

Wahlgrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof 9  1025 Groth Helmut 
Wilhelm 04.04.1991

Hauptfriedhof 34  173 Kleinbylen Adolfine 22.08.1958

Hauptfriedhof 35  33 Kubanek Rosa 
Pauline 30.09.1993

Hauptfriedhof 55  155 Stäubner Wally 07.11.1963

Hauptfriedhof F  288-289 Giesing Dr. Erwin 27.05.1977

Hauptfriedhof P  566 Schmitz Maria 10.12.1962

Hauptfriedhof R  14 Schürgers Margarethe 20.07.1961

INHALTSVERZEICHNIS
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Hauptfriedhof W  986-987 Pasch Rosa Petro-

nella 15.03.1993

Fischeln 22  9 Hilbig Elise Ida 25.10.1993

Uerdingen 20A 201,202 Bucke Karl 09.07.1952

MITTEILUNG ÜBER ABGELAUFENE RUHE-
ZEITEN AN REIHENGRABSTÄTTEN   
Auf den städtischen Friedhöfen sind die Ruhezeiten der nach-
folgend aufgeführten Reihengrabstätten abgelaufen. In diesen 
Fällen sind die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
von den Nutzungsberechtigten oder deren Rechtsnachfolger 
nach § 43 Abs. 3 S. 1 Friedhofssatzung zu entfernen. Wird die-
ser Aufforderung nach § 43 Abs. 3 S. 2 Friedhofssatzung und in 
entsprechender Anwendung des § 36 Abs. 7 Friedhofssatzung 
innerhalb einer Frist von drei Monaten nicht Folge geleistet, ist 
der Kommunalbetrieb Krefeld AöR berechtigt, die Grabmale und 
sonstigen baulichen Anlagen im Wege der Verwaltungsvollstre-
ckung abräumen zu lassen. Eine Aufbewahrungspflicht besteht 
nach § 43 Abs. 3 S. 3 Friedhofssatzung nicht. Zusätzlich zu 
dieser Bekanntmachung wird ein Hinweisschild im jeweiligen 
Grabfeld aufgestellt. 
Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des Ver-
storbenen sind angegeben:

Reihengrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hüls 27 14 51 Witte Else Anna 05.11.1991

MITTEILUNG ÜBER UNGEPFLEGTE WAHL- 
UND REIHENGRABSTÄTTEN    
Die nachstehend aufgeführten Wahl- und Reihengrabstätten 
werden seit einiger Zeit nicht mehr ordnungsgemäß der Wür-
de des Friedhofes entsprechend gärtnerisch gepflegt. Das 
Nutzungsrecht an der Grabstätte ist demnach nach § 36 Abs. 
1 Friedhofssatzung zwingend zu entziehen und die Grabstätte 
einzuebnen. Die Nutzungsberechtigten oder deren Rechtsnach-
folger werden hiermit gemäß § 36 Abs. 4 Nr. 1 in Verbindung 
mit Abs. 7 Friedhofssatzung aufgefordert, innerhalb einer Frist 
von drei Monaten nach dieser Bekanntmachung, die Grabstätte 
wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Zu-
sätzlich zu dieser Bekanntmachung wird ein Hinweisschild auf 
der Grabstätte aufgestellt. Wird dieser Aufforderung innerhalb 
der vorgenannten Frist nicht Folge geleistet, wird nach § 36 Abs. 
5 Friedhofssatzung das Nutzungsrecht an der Grabstätte ent-
schädigungslos entzogen und die Grabstätte eingeebnet. Zur 
Einebnung zählt auch die Abräumung der auf den Grabstätten 
befindlichen Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen. Eine 
Aufbewahrungspflicht besteht nach § 36 Abs. 6 S. 3 Friedhofs-
satzung nicht. 

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des 

(letzten) Verstorbenen sind angegeben.

Wahlgrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof 3  297A Bloser Maria 17.12.1993

Hauptfriedhof  22+ 87-90 Pellengahr Hubert 27.02.1954

Hauptfriedhof 35  612,613 Schroers Heinr. 29.10.1964

Hauptfriedhof T  452 Ponzelar Emma 27.06.1969

Bockum 3  549-550 Rinder Franz 24.02.1967

Bockum 13  7,8 Schubert Marie 05.05.1977

Elfrath 2  4424 Kutscha Anna 23.08.2011

Traar 17  318 Hußmann Gertrud 22.10.1999

Traar 21  113 Uredat Herta 
Marta 14.02.1997

Verberg 4  4 Hartmann Josef 23.09.1968

Reihengrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Bockum 1A+ 4 1 Stelmach Daniela 21.07.1978

Traar 18 2 2 Reinhold Anna 
Johanna 06.07.1994

MITTEILUNG ÜBER SONSTIGE MÄNGEL 
BEI WAHL- UND REIHENGRABSTÄTTEN  
Die nachstehend aufgeführten Wahl- und Reihengrabstätten 
entsprechen nicht den sonstigen Vorschriften der Friedhofssat-
zung. Nach § 36 Abs. 3 Friedhofssatzung kann das Nutzungs-
recht entschädigungslos entzogen und die Grabstätte einge-
ebnet werden, wenn andere Mittel nicht geeignet erscheinen, 
den rechtswidrigen Zustand zu beenden. Hierbei kommt es 
insbesondere auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme im 
Rahmen der Abwägung des privaten Interesses an der Erhaltung 
der Grabstätte als Familiengedenkstätte gegenüber dem allge-
meinen Interesse an einem ordnungsgemäßen und wirtschaft-
lichen Friedhofsbetrieb an. Die Ersatzvornahme ist im Regelfall 
dann unverhältnismäßig, wenn die Nutzungsberechtigten oder 
deren Rechtsnachfolger nicht zu ermitteln sind und die Kosten 
der Ersatzvornahme damit zu Lasten der Allgemeinheit gehen. 
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Die Nutzungsberechtigten oder deren Rechtsnachfolger wer-
den hiermit gemäß § 36 Abs. 4 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 7 
Friedhofssatzung aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach dieser Bekanntmachung, die Grabstätte wie-
der in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Zusätz-
lich zu dieser Bekanntmachung wird ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgestellt. Wird dieser Aufforderung innerhalb der 
vorgenannten Frist nicht Folge geleistet, wird nach § 36 Abs. 
5 Friedhofssatzung das Nutzungsrecht an der Grabstätte ent-
schädigungslos entzogen und die Grabstätte eingeebnet. Zur 
Einebnung zählt auch die Abräumung der auf den Grabstätten 
befindlichen Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen. Eine 
Aufbewahrungspflicht besteht nach § 36 Abs. 6 S. 3 Friedhofs-
satzung nicht. 

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des 
(letzten) Verstorbenen sind angegeben.

Wahlgrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof 36  100 Gajewski Marek 03.01.2022

Hauptfriedhof W  1081 Gri Sony 17.11.2022

Reihengrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Fischeln 49 16 17 Toffolo Guido 28.06.2002

EINEBNUNGSANDROHUNG BEI 
ABLAUF VON NUTZUNGSRECHTEN 
ODER RUHEZEITEN BZW. BEI ERLÖSCHEN 
VON NUTZUNGSRECHTEN AN 
WAHL- BZW. REIHENGRABSTÄTTEN 
  
Für die nachstehend aufgeführten Wahl- und Reihengrabstät-
ten ist die öffentlich bekanntgemachte Frist von drei Monaten 
zur Entfernung der Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
fruchtlos abgelaufen. Nach Ablauf der Nutzungszeit besteht für 
die Nutzungsberechtigten oder deren Rechtsnachfolger nach 
§ 43 Abs. 3 S.1  Friedhofssatzung die Verpflichtung, die Grab-
male und sonstige bauliche Anlagen zu entfernen. Wird dieser 
Verpflichtung innerhalb einer Frist von einem Monat nach Be-
kanntgabe nicht nachgekommen, wird hiermit nach § 43 Abs. 
3 S. 2 Friedhofssatzung in Verbindung mit § 63 Abs. 1 und 2 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW die Ersatzvornahme an-
gedroht. Eine Aufbewahrungspflicht für die abgeräumten Grab-
male und sonstige bauliche Anlagen besteht nach § 43 Abs. 3 S. 
3 Friedhofssatzung nicht.

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des ge-
nannten letzten Verstorbenen sind angegeben:
Wahlgrabstätten

 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof 8 289-290 Lache Ernst 14.09.1992

Hauptfriedhof 15A 399 Stein Anna 09.03.1960

Hauptfriedhof 27 647,648 Overbeck Ernst 31.03.1982

Hauptfriedhof 49+ 142 Bister Anna 
Elisabeth 03.08.1993

Hauptfriedhof A 174,176 Schneiders Franz 12.08.1971

Hauptfriedhof A 226,228 Ailbout Therese 01.09.1970

Hauptfriedhof C 1145,
1146 Rouwens Irmgard 28.08.1981

Hauptfriedhof P 404 Vogel Gertud 12.08.1950

Hauptfriedhof P 211,
213,215 Joosten Karl-Heinz 15.07.1966

Hauptfriedhof Q 224,226 Fusten Johann 22.03.1961

Hauptfriedhof R 486,487 Kronen Klara 14.07.1967

Hauptfriedhof W 376,378 Schmitz Karl 30.07.1969

Fischeln 1 562-563 Pricken Wilhelm 29.08.1986

Fischeln 6 33-34 Grund Elisabeth 19.07.1966

Uerdingen 18+ 112B Römer Arthur 25.05.1984

Uerdingen 23 221,222 Engels Elisabeth 28.01.1993

NUTZUNGSRECHTSENTZUG UND 
EINEBNUNGSANDROHUNG BEI 
UNGEPFLEGTEN 
WAHL- UND REIHENGRABSTÄTTEN
Für die nachstehend aufgeführten Wahl- und Reihengrabstätten 
ist die öffentlich bekanntgemachte Frist von drei Monaten zur 
Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustands der Grab-
stätte fruchtlos abgelaufen. Hiermit wird das Nutzungsrecht an 
der Grabstätte nach § 36 Abs. 1 und Abs. 5 Friedhofssatzung 
entschädigungslos entzogen. Da nunmehr kein Nutzungsrecht 
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besteht, sind die Nutzungsberechtigten oder deren Rechts-
nachfolger nach § 36 Abs. 6 S. 1 Friedhofssatzung verpflichtet, 
die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen zu entfernen. 
Wird dieser Verpflichtung innerhalb einer Frist von einem Monat 
nach Bekanntgabe nicht nachgekommen, wird hiermit nach § 
36 Abs. 6 S. 2 Friedhofssatzung in Verbindung mit § 63 Abs. 1 
und 2 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW die Ersatzvornah-
me angedroht. Eine Aufbewahrungspflicht für die abgeräumten 
Grabmale und sonstige bauliche Anlagen besteht nach § 43 
Abs. 3 S. 3 Friedhofssatzung nicht.

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des ge-
nannten letzten Verstorbenen sind angegeben:

Wahlgrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Bockum 1  477 Wißemann Sibylle 22.02.1974

Bockum 3  307-308 Rick Katharina 
Herlene 23.03.2009

Bockum 9  31 Ohlings Peter 
Heinrich 20.01.1971

Hüls 3  48-51 Bongartz Wienand 
Johann 13.05.1976

Uerdingen 8  24-25 Butz Heinrich 31.08.1995

Reihengrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hüls 27 4 43 Hoppmanns Auguste 14.09.1994

NUTZUNGSRECHTSENTZUG UND EIN-
EBNUNGSANDROHUNG BEI SONSTIGE 
MÄNGELN AN WAHL- UND REIHENGRAB-
STÄTTEN

Für die nachstehend aufgeführten Wahl- und Reihengrabstätten 
ist die öffentlich bekanntgemachte Frist von drei Monaten zur 
Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustands der Grab-
stätte fruchtlos abgelaufen. Hiermit wird das Nutzungsrecht an 
der Grabstätte nach § 36 Abs. 3 und Abs. 5 Friedhofssatzung 
entschädigungslos entzogen. Die Aufrechterhaltung der Grab-
stätte als private Familiengedenkstätte ist in Abwägung zum 
allgemeinen Interesse eines ordnungsgemäßen und wirtschaft-
lichen Friedhofsbetriebs unverhältnismäßig. Da nunmehr kein 
Nutzungsrecht besteht, sind die Nutzungsberechtigten oder 
deren Rechtsnachfolger nach § 36 Abs. 6 S. 1 Friedhofssatzung 
verpflichtet, die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen zu 
entfernen. Wird dieser Verpflichtung innerhalb einer Frist von 

einem Monat nach Bekanntgabe nicht nachgekommen, wird 
hiermit nach § 36 Abs. 6 S. 2 Friedhofssatzung in Verbindung 
mit § 63 Abs. 1 und 2 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW die 
Ersatzvornahme angedroht.  Eine Aufbewahrungspflicht für die 
abgeräumten Grabmale und sonstige bauliche Anlagen besteht 
nach § 43 Abs. 3 S. 3 Friedhofssatzung nicht.

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des ge-
nannten letzten Verstorbenen sind angegeben:

Wahlgrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof 22  105A Schulz Ingrid 
Hedwig 29.06.2018

Bockum 1  506-507 Kleinlosen Hermann 18.12.1956

Gellep-Stratum 5  78 Koenen Wilhelm 10.07.1962

EINEBNUNGSFESTSETZUNGEN 
BEI WAHL- UND REIHENGRABSTÄTTEN

Für die nachstehend aufgeführten Wahl- und Reihengrabstätten 
sind die öffentlich bekanntgemachten Einebnungsandrohun-
gen zwischenzeitlich bestandskräftig und damit unanfechtbar 
geworden. Hiermit wird die Einebnung im Rahmen der Ersatz-
vornahme nach § 36 bzw. § 43 Friedhofssatzung in Verbindung 
mit § 64 Abs. 1 Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) festgesetzt.

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des 
(letzten) Verstorbenen sind angegeben.

Wahlgrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Bockum 2  979,980 Breuer Christine 04.05.1987

Krefeld, 20.09.2023
Kommunalbetrieb Krefeld AöR
Fachabteilung Friedhöfe
Der Vorstand
Im Auftrag
Monika Sellke

AUFLÖSUNG DES VEREINS „MOTOR-
SPORTCLUB ST.TÖNIS E.V.“ 
Der Verein ist mit Beschluss vom 28. April 2023 einstimmig auf-
gelöst worden und befindet sich in Liquidation.Die Gläubiger 
werden aufgefordert,ihre Ansprüche bis zum 31.12.2023 bei 
den Liquidatoren anzumelden. Aktenzeichen VR 3487 Amtge-
richt Krefeld.
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„Krefelder Amtsblatt“ 
Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 87,20 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und don-
nerstags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs 
von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen 
unter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-
Klima-Apparatebau Krefeld

06.10. – 08.10.2023  
Kamps Gebr.
Dreikönigen Straße 105
47798 Krefeld
2 17 14

13.10. – 15.10.2023  
Michael-Franz Kotalla
Illerstraße 15
47809 Krefeld
54 18 65

Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprechpart-
ner in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 
auf Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 
Er ist aktuell erreichbar 
montags bis donnerstags und sonntags 
von 8 bis 24 Uhr 
sowie freitags und samstags von 9 bis 1 Uhr
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 40 00
oder per E Mail unter KOD@krefeld.de
Außerhalb dieser Zeiten ist das ComCenter 
der Polizei unter der Rufnummer 0 21 51 / 63 40 
zu kontaktieren.


